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I. Entscheidung

1. Die Inhaltsbestimmung in Ziffer I. Nr. 1.1 erhält folgende neue Fassung:

„Die erlaubte Gewässerbenutzung dient

1.1.1 der Ableitung des gereinigten Prozessabwassers und des im Bereich der Zuckerfabrik 

Könnern anfallenden Niederschlagswassers,

1.1.2 der Ableitung des gereinigten Abwassers aus der Biogasproduktion

1.1.3 sowie der Ableitung des in der Kleinbelebungsanlage gereinigten Sozialabwassers in die 

Saale. “

2. Die Inhaltsbestimmung in Kapitel I. Nr. 1.3.1 der Industriekläranlage

(Messstellennummer: 23 15 082) wird wie folgt neu gefasst:

„Überwachungsparameter
CSB BSBs TOC AFS NH4-N Nges TNb Pges

mg/t mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe

Rübenkampagne 100 20 35 50 5 15 18 1,0

Dicksaftkampagne 155 20 55 50 5 15 18 1,0

3. Die Nebenbestimmung in Ziffer II. Nr. 1.1 wird wie folgt neu gefasst:

„1. Abwasseranfall und Schadstofffracht sind so gering zu halten, wie dies durch folgende Maß­

nahmen und unter Berücksichtigung der Bestimmungen der Hygienevorschriften oder der 

Vorschriften für die Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit möglich ist:

(1) Mehrfachnutzung und Kreislaufführung, zum Beispiel zum Reinigen, Waschen, Küh­

len oder als Prozesswasser,

(2) Einsatz wassersparender oder wasserfreier Verfahren zur Reinigung von Produkti­

onsanlagen und Rohrleitungen,

(3) bedarfsgesteuerte Chemikaliendosierung bei der Reinigung der Produktionsanlagen 

und Rohrleitungen und

(4) Vermeidung oder Minimierung der Verwendung von Reinigungschemikalien oder 

Desinfektionsmitteln, die schädlich für die aguatische Umwelt sind.

2. Nicht behandlungsbedürftiges Abwasser ist getrennt von behandlungsbedürftigem Abwas­

ser abzuleiten.

3. Es sind Rückhaltekapazitäten für Abwasser vorzuhalten und Maßnahmen für eine ord­

nungsgemäße Wiederverwendung, Behandlung oder Entsorgung zurückgehaltenen Ab­

wassers vorzusehen, um bei außerplanmäßigen Betriebszuständen unkontrollierte Emis­

sionen zu verhindern. Der Umfang der Rückhaltekapazitäten und der Maßnahmen muss 
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dem Risiko angemessen sein. Der Einleiter hat eine entsprechende Risikobewertung vor­

zunehmen.

4. Im Abwasser dürfen organisch gebundene Halogene, die aus dem Einsatz von Chlor oder 

Chlor abspaltenden Verbindungen, ausgenommen Chlordioxid, im Fallwasserkreislauf 

stammen, nicht enthalten sein. Der Nachweis, dass die Anforderung eingehalten ist, kann 

dadurch erbracht werden, dass die eingesetzten Betriebs- und Hilfsstoffe in einem Be­

triebstagebuch aufgeführt sind und nach Angaben des Herstellers keine der genannten 

Stoffe oder Stoffgruppen enthalten. “

4. Die Nebenbestimmungen in Ziffer II werden wie folgt ergänzt:

„1.7 Betreiberpflichten

An der behördlichen Messtelle 23 15 082 vor der Einleitung in das Gewässer sind mindes­

tens folgende Messungen vorzunehmen:

1. Kontinuierliche Messung von pH-Wert, Temperatur und Abwasservolumenstrom sowie

2. Messung der folgenden Parameter in der qualifizierten Stichprobe oder in der 2-Stunden

t = täglich; m = monatlich

Mischprobe:

Parameter Mindesthäufigkeit

TOC m

AFS t

TNb m

Pges m

BSB5 m

Chlorid m

3. Es ist ein Jahresbericht nach Anlage 2 Nummer 3 zu § 3 Abs. 1 Satz 2 bis 5 der AbwV 

zu erstellen.

4. Die Messungen der Parameter nach 2. sind nach den Analyse- und Messverfahren nach 

Anlage 1 der AbwV oder nach behördlich anerkannten Überwachungsverfahren durch­

zuführen. Die landesrechtlichen Vorschriften für die Selbstüberwachung bleiben von die­

sen Betreiberpflichten unberührt.

5. Der Nachweis für die Einhaltung der allgemeinen Anforderungen ist in einem betriebli­

chen Abwasserkataster nach Anlage 2 der AbwV zu führen. Das Abwasserkataster hat, 

über die Angaben gemäß Anlage 2 Nummer 1 der AbwV hinaus, folgende Informationen 

zu enthalten:

a. abwasserrelevante Teilströme und ihre Merkmale,

b. vorgehaltene Rückhaltekapazitäten und vorgesehene Maßnahmen gemäß den 

Anforderungen nach Kapitel II Nr. 1.1.3 und

c. Daten über die eingesetzten Reinigungschemikalien und Desinfektionsmittel ge­

mäß der Anforderung nach Kapitel II Nr. 1.1.1 Anstrich 4.
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Das Abwasserkataster ist der oberen Wasserbehörde bis zum 30. Juni 2025 erstmalig 

vorzulegen. “

5. Die in Ziffer III 1. festgelegte Jahresschmutzwassermenge für die Industriekläranlage wird auf

„1.100.000 m3/a“ 

geändert.

Diese Änderung erfolgt rückwirkend ab dem 01.01.2025 nach dem Ergehen des Bescheids.

6. Dieser Bescheid ist kostenpflichtig. Die Kosten des Verfahrens haben Sie zu tragen.

II. Begründung

1. Sachverhaltsdarstellung

Die Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG betreibt am Standort Könnern eine Anlage zur Herstellung 

und Raffination von Zucker unter Verwendung von Zuckerrüben (Zuckerfabrik Könnern). Durch die 

Änderung der Abwasserverordnung (AbwV) vom 19. April 2024 wurde unter anderem der Anhang 

18 „Zuckerherstellung“ durch Anhang 3 „Herstellung von Nahrungsmitteln und Futtermitteln“ ersetzt. 

Die geänderten, in Teil C aufgeführten Anforderungen an das Abwasser für die Einleitstelle machen 

eine Anpassung der bestehenden wasserrechtlichen Erlaubnis von Amts wegen erforderlich. Wei­

terhin planen Sie den Bau und Betrieb einer Biogasanlage auf dem Gelände der Zuckerfabrik. Dies 

macht eine Erweiterung der bisher genehmigten Art der Gewässerbenutzung erforderlich.

Aufgrund dessen ist eine Änderung der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 25. April 2007, Az.: 

405.6.2-62631-53-01-06, zuletzt wirksam geändert durch den 2. Änderungsbescheides vom 03. Au­

gust 2022, Az.: 405.6.2-62631-53-01-06/2Ä, notwendig.

Von dem mit Schreiben vom 17. Dezember 2024 eingeräumten Recht auf Anhörung gern. § 1 Abs. 1 

Verwaltungsverfahrensgesetz Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA) i.V.m. § 28 Abs. 1 Verwaltungsverfah­

rensgesetz (VwVfG) wurde mit Schreiben vom 28. Februar 2025 Gebrauch gemacht.

Der Anhang 3 der AbwV ermöglicht im Teil C Abs. 2 die Festlegung eines höheren Überwachungs­

wertes für Stickstoff, gesamt (Nges) und für den gesamten gebundenen Stickstoff (TNb), wenn die 

Verminderung der Fracht des TNb mindestens 80 Prozent beträgt. Diese Verminderung konnte nicht 

ausreichend dargelegt werden, so dass keine weitere Erhöhung der Überwachungswerte erfolgt.

Die Erhöhung der Überwachungswerte von CSB und TOC außerhalb der Rübenkampagne, die 

durch Anhang 3 Teil C Abs. 6 AbwV ermöglicht wird, wurde mit dem Schreiben vom 28. Februar 

2025 ausreichend begründet und wird deshalb auf jeweils 155 mg/l CSB und 55 mg/l TOC festge­

setzt.

Die in Anhang 3 Teil H Abs. 2 Satz 2 AbwV festgelegten Betreiberpflichten können in der Mindest­

häufigkeit der Beprobung reduziert werden, wenn eine deutliche Stabilität der Messergebnisse 
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nachgewiesen wird. Mit dem Schreiben vom 28. Februar 2025 konnte diese Stabilität für die Para­

meter TOC, TNb und Pges nachgewiesen werden. Die Mindesthäufigkeit der Probennahme wurde 

für die Parameter entsprechend von täglich auf monatlich festgelegt.

Die Jahresschmutzwassermenge (JSM) wird auf Grundlage der jährlichen Abwasserberichte aus 

der Selbstüberwachung und der Erklärungen der tatsächlich eingeleiteten JSM gemäß § 9 Abs. 2 

des Ausführungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zum Abwasserabgabengesetz (AG AbwAG) 

für die Jahre 2021, 2022 und 2023. Da die bisher festgelegte JSM von 760.000 m3 4/a in allen drei 

Jahren erheblich überschritten wurde, ist eine Anpassung der JSM erforderlich.

2. Zuständigkeit

Das Landesverwaltungsamt (LVwA) ist gemäß §§ 10 Abs. 2 und 12 Abs. 1 Wassergesetz für das 

Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr 1 b) aa) der Verordnung über 

abweichende Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Wasserrechts (Wasser-ZustVO) als obere Was­

serbehörde die für den Erlass der Änderung der wasserrechtlichen Erlaubnis sachlich zuständige 

Behörde. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus § 1 Abs.1 VwVfG LSA i. V. m. § 3 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 VwVfG.

3. Verfahrensart

Die bereits vorhandene Einleitung des behandelten Abwassers aus der Industriekläranlage der Zu­

ckerfabrik Könnern erfüllt den Benutzungstatbestand des Einleitens von Stoffen in Gewässer ge­

mäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 Wasserhaushaltsgesetz (WHG).

Entsprechend § 4 Abs. 1 Satz 2 Industriekläranlagen-Zulassungs- und Überwachungsverordnung 

(IZÜV) ist von einer Öffentlichkeitsbeteiligung abzusehen.

Die von Amts wegen erfolgte Änderung der Überwachungswerte stellt eine unwesentliche Änderung 

des Betriebs dar, die nach § 16 Absatz 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in 

Verbindung mit § 60 Absatz 3 Satz 3 WHG keine Öffentlichkeitsbeteiligung erfordert. Weiterhin ist 

durch die Verschärfung von bestehenden Überwachungswerten bzw. Festlegung neuer Überwa­

chungsparameter keine erheblich nachteilige Auswirkung auf das Gewässer zu erwarten.

Es handelt sich hierbei nicht um eine Änderung der lE-Anlage, sondern lediglich um eine Änderung 

der rechtlichen Anforderungen durch die Neufassung des Anhang 3 der AbwV.

4. Kostenentscheidung

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§1,2 und 5 des Verwaltungskostengesetzes des Lan­

des Sachsen-Anhalt (VwKostG LSA). Danach sind die Kosten des Verfahrens demjenigen aufzu­

erlegen, der Anlass zu der Amtshandlung gegeben hat. Die Höhe der Kosten ergibt sich aus dem 

gesondert zugehenden Kostenfestsetzungsbescheid.
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